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3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren 
Führung ihnen gesetzlich oblag, oder

4. ihre Handelsbücher vernichtet oder verheimlicht oder 
so geführt oder verändert haben, daß dieselben keine 
Übersicht des Vermögenszustandes gewähren.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein.

§ 240
(1) Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben 

oder über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet 
worden ist, werden wegen einfachen Bankrotts mit Ge
fängnis bestraft, wenn sie
1. durch Aufwand, Spiel oder Wette oder durch Differenz

handel mit Waren oder Börsenpapieren übermäßige 
Summen verbraucht haben oder schuldig geworden sind;

2. in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrens 
hinauszuschieben, Waren oder Wertpapiere auf Kredit 
entnommen und diese Gegenstände erheblich unter dem 
Werte in einer den Anforderungen einer ordnungs
mäßigen Wirtschaft widersprechenden Weise veräußert 
oder sonst weggegeben haben;

3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Füh
rung ihnen gesetzlich oblag, oder dieselben verheim
licht, vernichtet oder so unordentlich geführt haben, daß 
sie keine Übersicht ihres Vermögenszustandes gewähren 
oder

4. es gegen die Bestimmung des Handelsgesetzbuchs unter
lassen haben, die Bilanz ihres Vermögens in der vor
geschriebenen Zeit zu ziehen.
(2) Neben der Gefängnisstrafe kann in den Fällen der 

Nr. 1, 2 auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden.

(3) Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf 
Geldstrafe erkannt werden.

§ 241
(1) Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben 

oder über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet


